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1 Ausgestaltung von Verweisen

1.1 Wiedergabe der Titel von EU-Rechtsakten

126 Bei  der  Wiedergabe  des  Titels  eines  EU-Rechtsakts  ist  auf  Vollständigkeit  zu  achten.
Angaben wie «… (Neufassung)» oder «… (kodifizierte Fassung)»,  die Teil des offiziellen Titels
sind,  sowie  offizielle  Kurztitel  wie  «…  (Flugsicherungsdienste-Verordnung)»  müssen  in  den
schweizerischen  Verweis  aufgenommen  werden.  Dagegen  ist  der  häufig  vorkommende
Klammerhinweis «(Text von Bedeutung für den EWR)» wegzulassen.

Beispiel:

Richtlinie  2011/65/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  8.  Juni  2011  zur
Beschränkung der  Verwendung bestimmter  gefährlicher  Stoffe  in  Elektro-  und  Elektronikgeräten
(Neufassung), ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88.

1.2 Was gehört in den Fliesstext, was in die Fussnote?

1.2.1 Normalfall: Kurzform-Verweisung

127 Im Fliesstext  schweizerischer Erlasse werden  EU-Rechtsakte  grundsätzlich  in  der  Kurzform
(Art des Rechtsakts mit seiner Nummer) zitiert. Alles andere (vollständiger Titel, Fundstelle im
Amtsblatt der EU [ABl.], allfällige Änderungsrechtsakte) gehört in die Fussnote.

128 Verweise  in  Kurzform  für  die  beiden  häufigsten  EU-Rechtsakte,  die  Verordnung  und  die
Richtlinie,  setzen  sich  im  Fliesstext  wie  folgt  zusammen  (französische  und  italienische
Erlasstexte des Landesrechts folgen hier teilweise anderen Regeln):

bei  Richtlinien:  Art  des  Rechtakts  («Richtlinie»,  «Durchführungsrichtlinie»  oder  «Delegierte
Richtlinie»); Nummer,  bestehend aus Jahreszahl,  laufender Nummer sowie Abkürzung «EU»,
«EG» oder «EWG».

Beispiele:

– Richtlinie 2009/160/EU

– Richtlinie 2004/43/EG 

– Durchführungsrichtlinie 2011/60/EU

bei  Verordnungen:  Art  des  Rechtsakts  («Verordnung»,  «Durchführungsverordnung»  oder
«Delegierte Verordnung»);  Nummer,  bestehend aus Abkürzung in  Klammern  «(EU)»,  «(EG)»
oder «(EWG)», Abkürzung «Nr.», laufender Nummer und Jahreszahl.

Beispiele:

– Verordnung (EU) Nr. 1198/2009

– Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
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– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010

Verweise  in  Kurzform  auf  andere  Typen  von  EU-Rechtsakten,  z.B.  auf  Beschlüsse  oder
Dokumente der Europäischen Kommission, folgen den gleichen Regeln. Mass-
gebend ist jeweils der Titel des Rechtsakts gemäss ABl. der EU.

Beispiele:

– Beschluss 2009/911/EU

– Beschluss Nr. 1639/2006/EG

– Beschluss 2009/371/JI

– Durchführungsbeschluss 2012/461/EU

– Empfehlung K(2008) 2976 endg.

In der Bezeichnung «delegierte Verordnung/Richtlinie» schreibt man «delegiert» im Prinzip
klein. In der Regel ist dieses Wort jedoch der Anfang des Titels eines EU-Rechtsakts; in
diesen Fällen wird es grossgeschrieben.

129 Der vollständige Titel des EU-Rechtsakts  und alle anderen Elemente stehen in der Fussnote.
Zur Gestaltung der Fussnoten vergleiche die Randziffern 147, 148 und 149.

Beispiel:

Als  persistent,  bioakkumulierbar und toxisch (PBT) gelten Stoffe, die die  Kriterien  nach  Anhang
XIII Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/200633 erfüllen.

33 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember

2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur

Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/

EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG)

Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/

EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, ABl. L 396 vom 30.12.2006,

S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010, ABl. L 133 vom 31.5.2010, S. 1.

 *AS 2010 5223, Art. 6a Ziff. 1

1.2.2 Ausnahme: Ausführliche Verweisung

130 Die ausführliche Verweisung ist  die Regel in Tabellen oder Listen,  insbesondere in Anhängen
von Erlassen des Landesrechts,  die EU-Rechtsakte auflisten.  Ausnahmsweise kann auch im
Fliesstext ausführlich verwiesen werden,  wenn der Titel des betreffenden EU-Rechtsakts  kurz
ist  und  die  verweisende  Norm  übersichtlich  sowie  in  allen  drei  Sprachfassungen  gut  lesbar
bleibt.

131 Verweise in ausführlicher Form setzen sich wie folgt zusammen:

bei  Richtlinien:  Art  des  Rechtsakts  («Richtlinie»;  «delegierte  Richtlinie»  oder
«Durchführungsrichtlinie»);  Nummer,  bestehend  aus  Jahreszahl,  laufender  Nummer  sowie
Abkürzung «EU», «EG» oder «EWG»; Urheber; Verabschiedungsdatum; Inhaltsangabe.

Beispiele:

– Richtlinie 2009/160/EU der/des … vom … über …

– Richtlinie 2004/43/EG der/des … vom … zur …

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2010/5223.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2010/5223.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2010/5223.pdf
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– Durchführungsrichtlinie 2011/60/EU der/des … vom … über …

bei  Verordnungen:  Art  des  Rechtsakts  («Verordnung»,  «Durchführungsverordnung»  oder
«Delegierte Verordnung»);  Nummer,  bestehend aus Abkürzung in  Klammern  «(EU)»,  «(EG)»
oder  «(EWG)»,  Abkürzung  «Nr.»,  laufender  Nummer  und  Jahreszahl;  Urheber;
Verabschiedungsdatum; Inhaltsangabe.

Beispiele:

– Verordnung (EU) Nr. 1198/2009 der/des … vom … über …

– Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 der/des … vom … zur…

– Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der/des … vom … über …

Anmerkung: Die Interpunktion in den Titeln von EU-Rechtsakten (z.B. allfällige Kommas beim
Datum) ist nicht ganz einheitlich. Man hält sich an die Fassung gemäss dem ABl.

132 Zusätzlich zu den in Randziffer 131 erwähnten Elementen werden die Fundstelle im ABl.  und
allfällige Änderungsrechtsakte angegeben.

Diese stehen:

– wenn der Verweis  in einer Tabelle oder Liste steht:  direkt  anschliessend  an  die  Angaben
gemäss Randziffer 131;

– wenn der Verweis im Fliesstext steht: in einer Fussnote.

Beispiel für die Darstellung in einer Tabelle:

Kategorie EU-Erlass

5. zum menschlichen Verzehr

bestimmte Erzeugnisse

tierischen Ursprungs

Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen

Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum

menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen

Ursprungs, ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 206; zuletzt geändert

durch Durchführungsverordnung (EU) Nr. 739/2011, ABl. L 196

vom 28.7.2011, S. 3.

 *AS 2011 3729, Anhang 1 Kap. 2

Beispiel für die Darstellung im Fliesstext:

2 Ausgenommen  sind  Fischereierzeugnisse  aus  Muscheln,  Stachelhäutern,  Manteltieren  und
Meeresschnecken, welche die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des  Europäischen
Parlaments  und  des  Rates  vom  29. April  20045  mit  spezifischen  Hygienevorschriften  für
Lebensmittel tierischen Ursprungs erfüllen.

5 ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 16/2012, ABl. L 8

vom 12.1.2012, S. 29.

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2011/3729.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2011/3729.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2011/3729.pdf
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1.3 Wie verweisen, wenn ein EU-Rechtsakt in einem Erlass
mehrfach zitiert wird?

1.3.1 Grundsatz

133 Wird  ein  EU-Rechtsakt  in  einem  Erlass  mehrfach  zitiert,  so  gibt  man  an  der  ersten
Verweisstelle die Kurzform oder den ausführlichen Verweis  an;  im letzteren Fall führt  man die
Kurzform in Klammer ein.

Alle folgenden Verweise werden in der Kurzform ausgestaltet.  Dabei wird in der Fussnote nur
noch auf die erste Verweisstelle verwiesen (z.B. «Siehe Fussnote zu Art. 5 Abs. 2 Bst. c.»).

Beispiel:

1 Ein Lebensmittel nach Artikel 1 darf nur in die  Schweiz  eingeführt  werden,  wenn  es  von  einer
Erklärung nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 961/20113 begleitet wird.

3 Siehe Fussnote zu Art. 1a Abs. 1.

 *AS 2012 455, Art. 2

1.3.2 Ausnahme 1: Verweis mit offiziellem oder inoffiziellem Kurztitel

134* Bei Mehrfachzitierung eines EU-Rechtsakts  kann anstelle  des  Kurzform-Verweises  auch  ein
offizieller,  d. h.  im Titel des Rechtsakts  explizit  genannter Kurztitel  verwendet  werden.  Dabei
sind folgende Regeln zu beachten:

– Der im  ABl.  enthaltene  Kurztitel  ist  durch  das  Kürzel  «EU-»  zu  ergänzen,  um  mögliche
Verwechslungen  insbesondere  mit  Verordnungen  und  Richtlinien  des  Landesrechts  zu
vermeiden  (also  z.B.  «EU-Richtlinie  über  die  Eisenbahnsicherheit»  statt  «Richtlinie  über

die Eisenbahnsicherheit»
1

).  Das Kürzel lautet  immer «EU-»,  auch wenn der Rechtsakt  in
seinem offiziellen Titel noch das Kürzel «EWG» oder «EG» trägt.

– Offizielle Kurztitel dürfen nicht verwendet werden, wenn sie zu allgemein gehalten sind.  So

wäre  z.B.  «EU-Agenturverordnung»  für  die  Verordnung  (EG)  Nr. 1335/2008
2

 zu
unspezifisch,  weil  es  in  der  EU  viele  Agenturen  und  viele  entsprechende  Verordnungen
gibt.

– Um  Verwechslungen  auszuschliessen,  ist  darauf  zu  achten,  dass  in  der  Schweiz  kein
gleich oder ähnlich lautender Rechtsakt existiert.

Diese Kurztitel sollten der Sektion Terminologie der BK gemeldet  werden,  damit  diese sie  in
die Datenbank TERMDAT aufnimmt.

Für  die  Fussnoten  zur  zweiten  und  allen  folgenden  Nennungen  des  EU-Rechtsakts  gelten
dieselben Regeln wie bei der Verwendung der Kurzform (Rz. 133 zweiter Absatz und Rz. 136).

* Randziffer geändert durch den Beschluss der Begleitgruppe GTR vom 29. Juni 2015.

135* Ausnahmsweise darf,  wenn überzeugende Gründe dafür sprechen,  auch ein inoffizieller,  d. h.

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2012/455.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2012/455.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2012/455.pdf
mailto:termdat@bk.admin.ch
mailto:termdat@bk.admin.ch
https://www.termdat.bk.admin.ch/Search/Search
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im  Titel  des  Rechtsakts  nicht  genannter  Kurztitel,  z.B.  «EU-Aufzugsrichtlinie»  (statt
«Richtlinie 95/16/EG»),  verwendet  werden.  Eine  solche  Ausnahme  ist  insbesondere  dann  in
Betracht  zu ziehen,  wenn im konkreten schweizerischen Erlass  auf  mehrere  EU-Rechtsakte
verwiesen wird und die Verwendung von Kurztiteln anstelle der üblichen Kurzform-Verweise die
Unterscheidung erleichtert. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

– Der  Kurztitel  muss  das  Kürzel  «EU-»enthalten,  um  mögliche  Verwechslungen
insbesondere mit Verordnungen und Richtlinien des Landesrechts zu vermeiden (also «EU-
Seilbahnrichtlinie» und nicht  bloss  «Seilbahnrichtlinie» oder «EU-Ausweisverordnung» und
nicht bloss «Ausweisverordnung»). Auch hier lautet das Kürzel immer EU. 

– Der gewählte Kurztitel muss dem Inhalt des zitierten EU-Rechtsakts entsprechen.

– Um Verwechslungen auszuschliessen,  ist  darauf zu  achten,  dass  in  der  Schweiz  und  in
der EU kein gleich oder ähnlich lautender Rechtsakt existiert.

Diese Kurztitel sollten der Sektion Terminologie der BK gemeldet  werden,  damit  diese sie  in
die Datenbank TERMDAT aufnimmt.

Für  die  Fussnoten  zur  zweiten  und  allen  folgenden  Nennungen  des  EU-Rechtsakts  gelten
dieselben Regeln wie bei der Verwendung der Kurzform (Rz. 133 zweiter Absatz und Rz. 136).

* Randziffer geändert durch den Beschluss der Begleitgruppe GTR vom 29. Juni 2015.

1.3.3 Ausnahme 2: im Ingress angeführte EU-Rechtsakte

136 Wird ein EU-Rechtsakt bereits im Ingress angeführt, so enthalten spätere Verweise auf diesen
Rechtsakt keine Fussnote mehr (vgl. Rz. 108).

Beispiel:

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel …, 
in Ausführung des Abkommens vom …2 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über …, insbesondere der Verordnung (EWG) Nr. 79/883 in der für die
Schweiz gemäss Ziffer 3 des Anhangs zu diesem Abkommen jeweils verbindlichen 
Fassung,

verordnet:

…

Art. 4

Die  Mindesteigenschaften  gemäss  Anhang I  Ziffer I  Buchstabe A  der  Verordnung  (EWG)
Nr. 79/88 gelten auch für …

2 SR 0.999.999.9
3 Verordnung (EWG) Nr. 79/88 der Kommission vom 13. Januar 1988 zur Festsetzung von Qualitäts-

normen für Kopfsalat, krause Endivie und Eskariol sowie für Gemüsepaprika. 

mailto:termdat@bk.admin.ch
mailto:termdat@bk.admin.ch
https://www.termdat.bk.admin.ch/Search/Search
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1.4 Mehrfachverweise im gleichen Artikel

137 Wird in einem Artikel mehrfach auf denselben EU-Rechtsakt  verwiesen,  so wird – auch wenn
die ausführliche Verweisung praktiziert wird – ab dem zweiten Verweis  nur noch die Kurzform
angegeben. Die Fussnote wird nur beim ersten Verweis gesetzt.

Beispiel:

2 Für  Sendungen,  die  zur  Einlagerung in  eine  Freizone,  ein  Freilager  oder  ein  Zolllager  in  einem
Mitgliedstaat  der Europäischen Union bestimmt  sind, gilt  Artikel 12 der Richtlinie  97/78/EG  des
Rates  vom 18. Dezember 19978  zur Festlegung von  Grundregeln  für  die  Veterinärkontrollen  von
aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen.

3 Für  Sendungen,  die  für  einen  nach  Artikel  13  Absatz  1  Buchstabe  a  der  Richtlinie  97/78/EG
zugelassenen Betreiber mit Domizil in der Europäischen Union bestimmt sind, gelten die Artikel 12
und 13 dieser Richtlinie.

8 ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9; zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/104/EG,  ABl. L 363 vom

20.12.2006, S. 352.
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